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2. Grundlage für die Planung der Kosten und der Selbst
kostensenkung sowie für die Erwirtschaftung und Ver
wendung finanzieller Mittel und Fonds ist die Produktion 
zur Deckung des Bedarfs in Menge, Sortiment und Quali
tät zu gesetzlichen Preisen.

Mit der Finanzplanung ist aktiv einzuwirken auf

— den rationellen Einsatz der lebendigen und vergegen
ständlichten Arbeit,

— die Sicherung einer hohen Rentabilität auf der Grund
lage einer bedarfsgerechten Produktion,

— die Aufdeckung und Mobilisierung von innerbetrieb
lichen Reserven zur Steigerung der Produktion und des 
Absatzes sowie zur Senkung der Produktions- und Zir
kulationskosten, insbesondere der Verwaltungskosten,

— den effektiven Einsatz der Grundmittel, ihre plan
mäßige Aussonderung sowie die Sicherung eines hohen 
Nutzeffekts und eine rasche Inbetriebnahme der Inve
stitionen,

— eine optimale Bestandshaltung, den effektiven Einsatz 
der Umlaufmittel und die Beschleunigung ihres Um
schlags,

— die effektive Verwendung der Mittel für Wissenschaft 
und Technik,

— die Sicherung der finanziellen Verpflichtungen gegen
über dem Staat, der Bank und dem übergeordneten 
Organ,

— die planmäßige Sicherung der Finanzierung der Auf
gaben auf dem Gebiet der Produktion, der Investitio
nen, der Einführung der neuen Technik und der Ar
beite- und Lebensbedingungen.

In der Finanzplanung ist von den staatlichen Aufgaben 
bzw. staatlichen Planauflagen auszugehen.

3. Zur Finanzplanung gehört die Planung

— der Kosten nach Kostenarten, Kostenstellen und Ko
stenträgern sowie der Selbstkostensenkung,

— der Erlöse zu gesetzlichen Preisen,

— der Erlöse und Ergebnisse aus der Exporttätigkeit,

— der Erwirtschaftung und Verwendung des einheitlichen 
Betriebsergebnisses und anderer finanzieller Mittel, der 
Bildung und Verwendung finanzieller Fonds sowie der 
Finanz- und Kreditbeziehungen und der Finanzierung 
der Bestände und Forderungen.

Die Festlegungen dieser Richtlinie sind Mindestanforde
rungen. Zulässige Vereinfachungen bei der Ausarbeitung 
des Entwurfs des Betriebsplanes werden in den folgen
den Bestimmungen gesondert genannt.

In der Finanzplanung sind bewährte rationelle Verfahren 
und Methoden verstärkt anzuwenden und zu verallgemei
nern.

III.
Die Planung der Kosten und der Selbstkostensenkung 

(Kostenplanung)

1. Durch die Kostenplanung sind folgende Aufgaben zu lö
sen:

— Bestimmung der Kosten für den gesamten Reproduk
tionsprozeß des VEB und nach Verantwortungsberei
chen (Kostenstellen),

— Bestimmung der Selbstkosten der Erzeugnisse und Lei
stungen sowie Nachweis der planmäßigen Selbstkosten
senkung.

Mit der Kostenplarfung ist auf die Durchsetzung des Spar
samkeitsprinzips und eine hohe Selbstkostensenkung Ein
fluß zu nehmen und das Kosten-Nutzen-Denken zu för
dern. Dadurch .ist zugleich die Bereitstellung von Kosten
informationen für die einzelnen Leitungsebenen des VEB 
sowie für die gesellschaftlichen Organe und die Kollektive 
der Werktätigen zur Führung der Plandiskussion und des 
Wettbewerbs zu sichern.

Der Direktor des volkseigenen Kombinats entscheidet un
ter Beachtung entsprechender zweigspezifischer Bestim
mungen über die Zusammenfassung von Kennziffern der 
Kostenplanung der Betriebe des Kombinats zu Kennzif
fern des Kombinats.

2. Bei der Kostenplanung ist von den staatlichen Aufgaben 
bzw. den staatlichen Planauflagen (z. B. Warenproduk
tion, Lohnfonds, Bildung des Fonds Wissenschaft und 
Technik, Bildung des Kultur- und Sozialfonds) auszuge
hen. Der Planung der Kosten sind die gesetzlichen Preise 
zugrunde zu legen.

3. Die planmäßigen Kosten sind durch Normen und Norma
tive zu begründen. Bei der Planung der Kosten für Mate
rial und Energie sind die Normen und Normative in der 
nachstehend genannten Reihenfolge anzuwenden:

— technisch-ökonomisch begründete Normative des Ma
terialverbrauchs,*

— Normen und Kennziffern der Materialwirtschaft, die 
durch die Generaldirektoren der WB und die Leiter 
der anderen wirtschaftsleitenden Organe über den Um
fang der Normative hinaus bestätigt und vorgegeben 
werden,**

— von den Direktoren der VEB bestätigte Materialver
brauchsnormen und Kennziffern.**

Soweit noch keine technisch-ökonomisch begründeten Nor
men bestehen, kann bei der Kostenplanung die Anwen
dung vorläufiger oder erfahrungsstatistischer Normen und 
Kennziffern zugelassen werden. In diesem Falle sind in 
betrieblichen Maßnahmeplänen Festlegungen über die Ter
mine und die Verantwortung bei der Erarbeitung von Nor
men zu treffen. *

Der Planung der Lohnkosten für Produktionsarbeiter sind 
grundsätzlich technisch begründete Arbeitsnormen (über
betriebliche Normative und betriebliche Normen) sowie 
Besetzungsnormen zugrunde zu legen. Soweit technisch be
gründete Arbeitsnormen nicht bestehen, sind für die Ko
stenplanung die in betrieblichen Normenkatalogen festge
legten Zeitwerte anzuwenden.

Bei der Planung der gesamten Lohnkosten ist von der 
geplanten Arbeitskräfteanzahl, der Durchschnittslohnent
wicklung und vom Stellenplan auszugehen.

• Zur Zeit gilt der Beschluß vom 3. Mai 1972 über die Anwendung 
technisch-ökonomisch begründeter Normative bei der Planung des 
Materialverbrauchs (Sonderdruck Nr. 737 des Gesetzblattes).

** Verordnung vom 15. September 1971 über die ökonomische Mate
rialverwendung und Vorratswirtschaft sowie über die Ordnung in 

der Lagerwirtschaft — Arbeit mit Normen und Kennziffern — (GBl. II 
Nr. 69 S. 589),

Zweite Verordnung vom 19. Juni 1972 über die ökonomische Mate
rialverwendung und Vorratswirtschaft sowie über die Ordnung in 
der Lagerwirtschaft — Arbeit mit Normen und Kennziffern — (GBl. II 
Nr. 39 S. 444),

Durchführungsbestimmung vom 31. August 1972 zur Verordnung 
über die ökonomische Materialverwendung und Vorratswirtschaft 
sowie über die Ordnung in der Lagerwirtsehaft - Arbeit mit Nor
men und Kennziffern — (Bauwesen) (GBl. II Nr. 53 S. 594)
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